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Berlin, 26. Juni 2024 
 

Versorgungsgerechtigkeit in Stadt und Land bei der Notfallversorgung 
 
Heute, am 26. Juni 2024, findet die Verbändeanhörung zum Reformgesetz der Notfallversorgung 
(NotfallGesetz – NotfallG) statt. In ihrer gemeinsamen Stellungnahme fordern der Deutsche 
Evangelische Krankenhausverband (DEKV) und die Diakonie Deutschland insbesondere eine Obergrenze 
von 100.000 zu versorgenden Menschen pro Integriertes Notfallzentrum (INZ) sowie die durchgängige 
Öffnung von Notdienstpraxen. Die Verbände betonen, dass diese Forderungen unabdingbar sind, um 
eine effektive Steuerung der Patientenströme zu gewährleisten. Wenn die Wartezeiten zu lang sind, 
werden die Patientinnen und Patienten weiterhin alternative Wege zur Versorgung suchen, was die 
Organisation und Qualität der medizinischen Notfallversorgung erheblich beeinträchtigt. 
 
Maximal 100.000 zu versorgende Menschen pro INZ 
Zusätzlich zu der Regel, dass ein INZ innerhalb von 30 Minuten Fahrzeit zu erreichen ist, sollte eine 
Obergrenze der zu versorgenden Menschen von 100.000 eingeführt werden. Damit wird in städtischen 
Regionen eine Überlastung der INZ vermieden. Kleinere Planungsregionen ermöglichen eine bessere 
Ermittlung der Erreichbarkeit, tageszeitliche Schwankungen können besser aufgefangen und die Bedarfe 
der Bevölkerung besser berücksichtigt werden. „Wir sind überzeugt, dass durch eine Obergrenze von 
100.000 Menschen zur Versorgung durch ein INZ die Belastung mit nicht akutmedizinischen 
Patientinnen und Patienten besser verteilt wird. Dies wird auch zur Akzeptanz der Integrierten 
Notfallzentren beitragen. Zur Versorgung der 84,7 Millionen Menschen2 in Deutschland braucht es 850 
Integrierte Notfallzentren“, erklärt der Vorsitzende des DEKV Christoph Radbruch. 
 
Notdienstpraxen 24/7 erreichbar 
Eine zentrale Rolle bei der Steuerung der Patientinnen und Patienten werden künftig die Integrierten 
Notfallzentren und die Notdienstpraxen einnehmen. Im Referentenentwurf sind für die Notdienstpraxen 
eingeschränkte Öffnungszeiten vorgesehen. Allerdings: Daten zum Aufkommen in den Notaufnahmen 
zeigen, dass eine hohe Anzahl selbstaufsuchender Patientinnen und Patienten zu den Zeiten in die 
Notaufnahmen der Krankenhäuser kommen, zu denen die Notdienstpraxen nicht betrieben werden.1 
„Jeweils über 40 Prozent der Vorstellungen von selbstaufsuchenden Patientinnen und Patienten in den 
Notaufnahmen fallen in die Zeit zwischen 6 und 14 Uhr sowie zwischen 14 und 22 Uhr. Daher müssen 
die Notdienstpraxen durchgängig geöffnet sein. Nur so kann eine effektive Patientinnen- und 
Patientensteuerung gelingen. Sind Hilfesuchende bereits in der Notaufnahme, ist ihnen eine Abweisung 
schwer vermittelbar“, betont Radbruch.  
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Der DEKV und die Diakonie unterstützen die flächendeckende Etablierung von Integrierten 
Notfallzentren. Sie tragen dazu bei, Patientinnen und Patienten im Notfall zielgerichtet zu steuern 
und qualifiziert zu versorgen. Zugleich werden die knappen finanziellen Ressourcen zielorientiert 
genutzt und insbesondere die Notaufnahmen in den Krankenhäusern entlastet, da mehr 
Patientinnen und Patienten ambulant behandelt werden. 
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Der Deutsche Evangelische Krankenhausverband e.V. (DEKV) vertritt mit 199 evangelischen Kliniken an 273 
Standorten jedes neunte deutsche Krankenhaus. Die evangelischen Krankenhäuser versorgen jährlich mehr 
als 2 Mio. Patientinnen und Patienten stationär und mehr als 3,5 Mio. ambulant. Das ist bundesweit mehr 
als jeder 10. vollstationäre Patient. Mit über 123.000 Beschäftigten und einem Umsatz von mehr als 10 Mrd. 
€ sind sie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Der DEKV ist der Branchenverband der evangelischen 
Krankenhäuser und Mitglied im Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. sowie im Vorstand 
und im Präsidium der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Der DEKV setzt sich insbesondere für eine 
zukunftsorientierte und innovative Krankenhauspolitik mit Trägervielfalt und Qualitätswettbewerb, 
verlässliche Rahmenbedingungen für die Krankenhausfinanzierung, eine Modernisierung der 
Gesundheitsberufe und eine konsequente Patientenorientierung in der Versorgung ein. 
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